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Sehr geehrte Teilnehmende, 

hier haben wir einige Informationen für den Aufenthalt an der Landesschule für Brand- und 

Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LSBK M-V) für Sie zusammengestellt: 

 

Lehrgangsvoraussetzungen: 

Für die Teilnahme an einem Lehrgang müssen die im Lehrgangsplan beschriebenen persönlichen 

Voraussetzungen erfüllt sein.  Die anmeldende Stelle hat der LSBK M-V versichert, dass die 

Voraussetzungen der Teilnehmenden vorliegen. Sollte sich im Lehrgangsbetrieb jedoch herausstellen, 

dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, kann ein Ausschluss vom Lehrgang erfolgen. 

Lehrgangsgebühren: 

Die Aus- und Fortbildung an der LSBK M-V ist für öffentliche Feuerwehren aus M-V, Angehörige 

der Einheiten des Katastrophenschutzes aus M-V sowie Bedienstete der Landesverwaltung M-V 

gebührenfrei. 

Reisekosten: 

Reisekosten werden für Mitglieder öffentlicher Feuerwehren M-V von der LSBK M-V gemäß 

Landesreisekostengesetz M-V übernommen. Für die Kilometerabrechnung kann nur die kürzeste Strecke 

berücksichtigt werden. Das entsprechende Formular ist auf der Internetseite der LSBK M-V abrufbar 

oder kann im Lehrgangsbüro bei der Anreise abgeholt werden. 

Andere Teilnehmende wenden sich bitte an Ihre entsendende Stelle/Einheit.  

Unterkunft: 

Für öffentliche Feuerwehren aus M-V, Angehörige der Einheiten des Katastrophenschutzes aus M-V sowie 

Bedienstete der Landesverwaltung M-V ist die Unterkunft kostenfrei.  

• Die Unterbringung erfolgt in Zwei-Bett-Zimmern. 

• Bettwäsche und Handtücher müssen nicht mitgebracht werden. 

 

Verpflegung: 

Für öffentliche Feuerwehren aus M-V, Angehörige der Einheiten des Katastrophenschutzes aus M-V 

sowie Bedienstete der Landesverwaltung M-V ist die Verpflegung kostenfrei. Es werden täglich bis zu 5 

Mahlzeiten incl. Getränke angeboten. Die Anzahl der Mahlzeiten ist abhängig vom Lehrgangsbeginn. 

Wasser steht den Teilnehmenden jederzeit zur Verfügung.  

Bei Fragen zur Verpflegung (Vegetarier, Unverträglichkeiten, etc.) wenden Sie sich bitte rechtzeitig an 

die LSBK M-V. Am vorteilhaftesten ist es, wenn Sie sich schon vor dem Lehrgangsbeginn mit uns in 

Verbindung setzen. 

 


